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CHECKLISTE EINZELBATTERIESYSTEM

• Schaltungsart der Leuchten (Dauerbetrieb, Bereitschaftsbetrieb,
Geschalteter Dauerbetrieb)?

• Soll es externe Schaltbefehle (z. B. für Brandmeldeanlagen)
mittels I/O-Box geben?

• Wird die Notbeleuchtungsanlage in Ruhezeiten außer Betrieb
genommen bzw. komplett in Bereitschaft geschaltet (Energy-
Safe-Funktion oder Notlichtblockierung)?

• Spannungsversorgung der allgemeinen Beleuchtung beachten
(Bereitschaftsleuchten müssen bei Ausfall der allgemeinen
Beleuchtung einschalten, z. B. Anschluss an gleiche Phase)

• Welche Meldungsanzeige/Fernanzeige? (Visualisierung der Leuch-
ten auf einem Gebäudeplan und/oder potentialfreie Kontakte)

• Prüfzeiten, Kontrollfunktionen (Automatischer und manueller
Funktionstest, Betriebsdauertest)?

• Wird eine Handrückschaltung benötigt (z. B. im Kino oder
Theatersaal)?

• Gibt es Leuchten im Außenbereich, die starken Temperaturschwan-
kungen ausgesetzt sind? (Batterie kann ggf. im separaten Gehäuse
ausgelagert werden, siehe Artikelnummern mit Zusatz "COOL")

• Wird ein zentrales Meldetableau (oder zentrale Meldeeinrichtung)
benötigt (Hinweis: VDE V 0108-100-1)?

Der Funktionserhalt 
gemäß E30 ist demnach 
auszuführen für: 

• Sicherheitsbeleuchtungs-
anlagen sowie Verteiler

• Stromkreisleitungen zu
oder durch Brandab- 
schnitte

• Zuleitung (Batteriekabel)
zur Unterstation bzw. zum
Unterverteiler

• Steuerleitungen für Sicher-
heitszwecke

• Busleitungen für Sicher-
heitszwecke

5.6 FUNKTIONSERHALT IM BRANDFALL 
Zur Gewährleistung der korrekten Funktion der Sicherheitsbeleuchtung im 
Brandfall sind immer die jeweilige Baugenehmigung mit dem Brandschutz- 
nachweis, die Vorgaben der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) sowie 
die entsprechenden Normen zu beachten.

Auszug aus der MLAR (Stand April 2016) 

5.1.1 Die elektrischen Leitungsanlagen für bauordnungsrechtlich 
vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen 
müssen so beschaffen oder durch Bauteile abgetrennt sein, dass 
die sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen im Brandfall 
ausreichend lang funktionsfähig bleiben (Funktionserhalt). Dieser 
Funktionserhalt muss bei möglicher Wechselwirkung mit anderen 
Anlagen, Einrichtungen oder deren Teilen gewährleistet bleiben. […]

5.2.1 Der Funktionserhalt der Leitungen ist gewährleistet, wenn die 
Leitungen 

a) die Prüfanforderungen der DIN 4102-12:1998-11 (Funktionser-
haltsklasse E30 bis E90) erfüllen oder hierzu gleichwertig klassifiziert
sind… […]

5.3.2 Die Dauer des Funktionserhaltes der Leitungsanlagen muss 
mindestens 30 Minuten betragen bei 

a) Sicherheitsbeleuchtungsanlagen; ausgenommen sind Leitungs-
anlagen, die der Stromversorgung der Sicherheitsbeleuchtung nur
innerhalb eines Brandabschnittes in einem Geschoss oder nur
innerhalb eines Treppenraumes dienen; die Grundfläche je Brand-
abschnitt darf höchstens 1.600 m2 betragen. […]

Hinweis: 

Wenn die Sicherheitsbeleuchtungsanlage bzw. ein Verteiler und die dazugehörigen Leitungen nur der 
Versorgung des Brandabschnitts dienen, in welchem sie montiert sind, ist kein Funktionserhalt erforderlich. 
Sobald jedoch benachbarte Brandabschnitte versorgt werden, muss auch die Anlage entsprechend mit 
Funktionserhalt E30 ausgeführt werden. Für Brandschutzgehäuse ist eine DiBt-Zulassung erforderlich oder 
der Nachweis einer Brandprüfung inkl. elektrischer Einbauten. Weiterhin sind immer die Vorgaben  
der EltBauVO einzuhalten.

Brandabschnitte, die größer als 1.600 m2 sind, können in „virtuelle Brandabschnitte“ aufgeteilt werden, die 
dann wie getrennte Brandabschnitte behandelt werden (Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes beachten).  

Hinweis: 

Die Versorgungsspannung der Einzelbatterieleuchten sollte 
durchgehend die Leuchte versorgen, um die Ladung der 
Batterie zu gewährleisten.




